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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator  

Handelsname:  VELOSIT BL 151 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Produktverwendung: Bitumenbeschichtung  

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma: 

Telefon: 

E-Mail:

1.4 Notrufnummer: 

Notrufnummer: 

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 5 - 7
32805 Horn-Bad Meinberg 

+49 – (0)5233 – 9517-300

info@velosit.de 

+49  (0)5233 – 9517-300
Vergiftungszentrale: +49(0)30 30686 700

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

2.2 Kennzeichnungselemente  

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)  

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

Zusätzliche Kennzeichnung: 

 EUH208  Enthält 2,2',2''-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol.  
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2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, 
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.  

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten 
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen.  

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten 
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen.  

Enthält ein Biozid um das Produkt zu schützen. Wirkstoff: 2,2',2''-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-
triyl)triethanol, 4719-04-4. Bitte verantwortungsvoll mit behandelten Waren umgehen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr.  

EG-Nr.  

Registrierungsnummer 

Einstufung Konzentration (% 
w/w)  

2,2',2''-(Hexahydro-1,3,5-triazin-
1,3,5-triyl)triethanol 

4719-04-4 Skin Sens. 1B; H317 >= 0,01 - < 0,1 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. 
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Nach Hautkontakt: Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 

Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen.  
Auge weit geöffnet halten beim Spülen. 

Nach Verschlucken: Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen.  
Mund mit Wasser ausspülen. Weder Milch noch alkoholische Getränke 
verabreichen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund 
einflößen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome: Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen 
Auswirkungen und Symptomen. 

Risiken: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung:  Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: Im Brandfall, zum Löschen 
Wasser/Sprühwasser/Wasserstrahl/Kohlendioxid/Sand/Schaum/alkohol
beständigen Schaum/Löschpulver verwenden. 

5.1 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte: 

Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung 
für die Brandbekämpfung: 

Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

Weitere Informationen: Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene  
Vorsichtsmaßnahmen: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren: Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Zur 
Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren 
Umgang: 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Keine 
besonderen Handhabungshinweise erforderlich. Die allg. 
Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz: 

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. 

Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter: 

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort 
aufbewahren. Aufbewahren gemäß den lokalen Vorschriften.  
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Zusammenlagerungshinweise: Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit 
anderen Produkten. 

Lagerklasse: 12 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit: 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung.  

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en): Vor Gebrauch aktuelles Produktdatenblatt beachten. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Keine weiteren Angaben 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 
Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten. 
Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz: Sicherheitsbrille 

Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen 
chemikalienbeständige Handschuhe (EN 374) getragen werden. 
Herstellerangaben sind zu beachten. Handschuhe aus 
Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (> 0,1 mm).  
Empfohlen: Handschuhe aus Nitrilkautschuk / Butylkautschuk.  

Haut- und Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, 
langärmlige Arbeitskleidung, lange Hose). Bei Misch- und 
Rührarbeiten wird zusätzlich eine Gummischürze und Schutzstiefel 
(EN 14605) empfohlen.  

Atemschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand: flüssig  

Aussehen: Paste  

Farbe: braun 

Geruch: charakteristisch 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich 
/ Gefrierpunkt: 

Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich: Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig): 

Keine Daten  

Obere/untere Zünd- oder Explosionsgrenzen 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 

Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere 
Entzündbarkeitsgrenze  

Keine Daten 

Flammpunkt  Methode: geschlossener Tiegel 

Zündtemperatur Keine Daten verfügbar  

Zersetzungstemperatur Keine Daten verfügbar  

pH-Wert  ca. 11  
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Konzentration: 100 %  

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt  

Wasserlöslichkeit  Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser  

Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck  23 hPa 

Dichte  ca. 1,10 g/cm3 (20 °C) 

Dampfdichte  Keine Daten verfügbar 

Partikeleigenschaften Keine Daten verfügbar 

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität  

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität  

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

Akute Toxizität  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Schwere Augenschädigung/-reizung  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Sensibilisierung durch Einatmen  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Keimzell-Mutagenität  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Karzinogenität  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Reproduktionstoxizität  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.  

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.  

Aspirationstoxizität  
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 
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11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften 
aufweisen.  

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität  

Keine Daten verfügbar  

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar  

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden  

Keine Daten verfügbar  

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, 
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind  

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften 
aufweisen.  

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
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Bemerkung: Das Produkt enthält Stoffe, die in Gewässern starke Trübungen verursachen. Das 
Produkt verursacht eine deutliche pH-Änderung. Vor Einleitung neutralisieren. 

Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung:  
Muss unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen. 
Sonderabfalldeponie zugeführt werden. 

Europäische Abfallkatalog:  
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 

Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: 
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender. 
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. 

Empfohlenes Reinigungsmittel:  
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADR: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
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ADR: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADR: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA: Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht): Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier): Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) (Kandidatenliste, Anhänge XIV und XVII) 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Verordnung (EU) 2020/878 (zur Änderung von REACH Anhang II über die Erstellung von 
Sicherheitsdatenblättern) 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 cf. section 2 
Richtlinie 2012/18/EU 

Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten 

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.  

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 
Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer 
Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3) 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des 
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Nationale Vorschriften: 
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgültigen 
Fassung. 

Wassergefährdungsklasse:  
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 
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Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
BG-Merkblatt: 
M 050: Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen 
M 053: Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2020/878. 

Relevante Sätze 
Die folgende Liste der relevanten Gefahrenhinweise ist der vollständige Text der Gefahrenhinweise, 
die an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt (insbesondere in Abschnitt 3) erwähnt werden 
gemäß den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, und den 
folgenden Änderungen (Verordnung (EU)2020/878). Die hier genannten Aussagen beziehen sich 
nicht auf das Produkt selbst, sondern auf die einzelnen Inhaltsstoffe in den Produkten und dienen der 
Information. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Abkürzungen und Akronyme: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de 
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European 
Agreement Concerning theInternational Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on 
volatile organic compounds) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
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SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation) 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3 
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4 
Acute Tox. 2: Akute Toxizität – Kategorie 2 
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1C 
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2 
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1 
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2 
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1 
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A 
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1 
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1 

Weitere Information  
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand zur 
Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Bezüglich Gewährleistung 
gelten ausschließlich die entsprechenden Produktdatenblätter und die allgemeinen 
Verkaufsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblätter beachten. 




